
 

   

 
Beschlüsse des SAS I 2023 – Abstimmung Länderrat 
aus seiner Sitzung am 25./26.02.2023 

 
 
1. TSO D Regeln für Turnierleitung und Wertungsgericht und TSO E Regeln für Aktive 

Version Januar 2023 (aktuelle Beschlusslage) Antrag 

 

C. Regeln für Turnierdurchführung 
 

6. Turnieranmeldungen 

6.1 Anmeldepflichtig sind Turniere aller Turnierformen. 

6.2 Turnieranmeldungen müssen fristgerecht mit dem Turnieranmeldefor- 
mular über den LTV an die DTV-Geschäftsstelle eingereicht werden. 

6.3 Anmeldeberechtigt sind 

6.3.1 Vereine und LTV 

6.3.2 Fördernde Mitglieder, wenn die Ausrichtung und/oder Aufsichts- 
führung durch den DTV, einen LTV oder Verein erfolgt. 

6.4 Eine Turnieranmeldung muss bei der DTV Geschäftsstelle spätestens vier 
Monate vor Beginn des Monats, in welchem das Turnier stattfinden soll, 
eingegangen sein. 

 



 

   

7. Turniergenehmigungen 

7.1 Genehmigungspflichtig sind alle DTV-Turniere. 

7.2 Ein Turnier gilt als genehmigt, wenn die Turnieranmeldung innerhalb der 
unter 6.4 genannten Frist bei der DTV-Geschäftsstelle eingegangen ist 
und dem Antrag vom DTV nicht innerhalb von 6 Wochen widersprochen 
wird. 

7.3 Eine Turniergenehmigung des DTV bedarf der Zustimmung des für den 
Verein zuständigen LTV. Für ein Turnier in einem fremden LTV bedarf die- 
ses Turnier der Zustimmung des für den Verein zuständigen LTV sowie 
des LTV, in dessen Bundesland das Turnier stattfinden soll. 

7.4 Turniergenehmigungen werden nach den Richtlinien des SAS erteilt. 

 

8. Turnierablehnung 

8.1 Ein Antrag auf Turniergenehmigung kann vom DTV-Präsidium innerhalb 
der Frist unter TSO C 7.2. abgelehnt werden. 

8.2 Offene Turniere oder Einladungsturniere sind nicht genehmigungsfähig, 
wenn am selben Wochenende in derselben Turnierart, Startklasse und 
Altersgruppe ein WDSF-Turnier (in Deutschland), eine Deutsche Meister- 
schaft, ein Deutschland-Pokal, ein Deutschland-Cup oder ein DTV-Ranglis- 
tenturnier stattfindet. Ausnahme hiervon gilt für Jugend A Turniere, die 
gleichzeitig mit einem DTV-Ranglistenturnier der Hauptgruppe stattfin- 
den. 

8.3 Bei gravierenden Verstößen gegen die TSO kann das DTV-Präsidium zu- 
künftige Anträge auf Turnieranmeldung dieses Vereins oder anderer Ver- 
eine mit Personengleichheit im Vorstand ablehnen. 

8.4 Bei unrichtigen Angaben in der Anmeldung wird eine bereits erteilte 
Genehmigung ungültig. 

 



 

   

D. Regeln für Turnierleitung und Wertungsgericht 
 

1. Tätigkeit und Starts bei Wettbewerben 

1.1 Inhaber von Turnierleiter- oder Wertungsrichterlizenzen 
dürfen keine Tätigkeit als Turnierleiter oder Wertungsrich- 
ter bei Wettbewerben ausüben, die nicht vom DTV geneh- 
migt worden sind oder für die diese Tätigkeit nicht geneh- 
migt worden ist. 

1. Tätigkeit und Starts bei Wettbewerben 

1.1 Inhaber von Turnierleiter- oder Wertungsrichterlizenzen 
dürfen keine Tätigkeit als Turnierleiter oder Wertungsrich- 
ter bei Wettbewerben ausüben, die nicht vom DTV geneh- 
migt worden sind oder für die diese Tätigkeit genehmi- 
gungspflichtig ist. 

1.1.1 Genehmigungspflichtig sind Tätigkeiten bei Wettbe- 
werben, 
(a) die nicht 

- vom DTV, 
- von einer seiner Mitgliedsorganisationen (Landes- 

verbände, Fachverbände mit besonderer Aufga- 
benstellung oder Mitglieder gemäß §6 Abs.8 der 
Satzung) oder 

- von einem internationalen Verband, zu dessen 
Wettbewerben Aktive und Offizielle des DTV ent- 
sandt werden, 

veranstaltet werden 
und 
(b) die regionalen, nationalen und internationalen 

Meisterschaften oder Pokalen 
- des DTVs 
- seiner Mitgliedsorganisationen oder 
- internationaler Verbände, zu dessen Wettbewer- 



 

   

 ben Aktive und Offizielle des DTV entsandt wer- 
den, 

gleichzusetzen sind. 

1.1.2 Genehmigungsfähig sind Tätigkeiten bei solchen Wett- 
bewerben, wenn sie im sportpolitischen Interesse des 
Verbandes sind und insbesondere die bei Wettbewer- 
ben gemäß Absatz 1.1.1 errungenen Meisterschaftsti- 
tel nicht herabwürdigen. 

1.1.3 Ein Antrag auf Genehmigung einer solchen Tätigkeit 
muss bei der DTV Geschäftsstelle spätestens einen Mo- 
nat vor Beginn des Monats, in welchem der Wettbe- 
werb statt-finden soll, eingegangen sein und wird 
durch den DTV-Sportwart entschieden. 

E. Regeln für Aktive 
 

2. Tätigkeit und Starts bei Wettbewerben 

2.1 Paare, Solisten, Duos, Small Groups, Formationen und Mannschaften 
dürfen an keinen Wettbewerben teilnehmen, die nicht vom DTV geneh- 
migt worden sind oder für die keine Startgenehmigung erteilt worden ist. 

 

 

2.2 Paare, die zu Turnieren gemeldet wurden (…) 

2. Tätigkeit und Starts bei Wettbewerben 

2.1 Paare, Solisten, Duos, Small Groups, Formationen und Mannschaften 
dürfen an keinen Wettbewerben teilnehmen, die nicht vom DTV geneh- 
migt worden sind oder für die keine Startgenehmigung erteilt worden ist. 

2.1.1 /2 …analog zu D.1.1.1/2/3 

2.2 Paare, die zu Turnieren gemeldet wurden nicht starten (…) 

 

  



 

   

 

2. Antrag auf TSO Änderung I: Umstellung der Deutschlandpokale und Deutschland-Cups auf Deutsche 
Meisterschaften in der Turnierart JMC 

Alt Neu 

I 11 (Turnierformen) 
 

I 11.2 Deutsche und Regional- Meisterschaften 
Formationen / Deutschland-Pokale / Deutschland-Cups 

 

 
I 11.2 Deutsche Meisterschaften und 
Regionalmeisterschaften Formationen 
 
(zusätzlich: Anpassung der Bezeichnung 
„Regionalmeisterschaft“ an I 11.6) 

I 11.7 Deutsche Meisterschaften / Deutschland-
Pokale Small Groups 

I 11.7 Deutsche Meisterschaften Small Groups 

I 17.7 Rundenabwicklung bei Deutschen Meisterschaften 
und Regionalmeisterschaften. 
Die Deutsche Meisterschaft und 
Regionalmeisterschaften wird mit Vorrunde, ggf. 
Zwischenrunde(n) und Endrunde durchgeführt. 

Die Deutsche Meisterschaft und 
Regionalmeisterschaften werden mit Vorrunde, ggf. 
Zwischenrunde(n) und Endrunde durchgeführt. 

I 54 (Turnierformen) 
 

I 54.2 Deutsche Meisterschaften / Deutschland-Pokale / 
Deutschland-Cups 

 

 
I 54.2 Deutsche Meisterschaften 

 
  



 

   

 
Für den Deutschland-Cup der Formationen Kinder wurden bislang 5 Wertungsrichter eingesetzt. Damit dies weiter möglich ist, 
ist folgende Anpassung notwendig: 
 

Alt Neu 

C 7 (Zusammensetzung des Wertungsgerichtes) C 7.1.2 

Sieben Wertungsrichter bei internationalen 
Meisterschaften, Deutschen Meisterschaften der Junioren II 
und Jugend sowie Jazz und Modern/Contemporary 
(Formationen), [...] 

 

 

 
 

Sieben Wertungsrichter bei internationalen 
Meisterschaften, Deutschen Meisterschaften der Junioren II 
und Jugend sowie Jazz und Modern/Contemporary 
(Formationen), […] 

C 7.1.3 
 

Sieben oder fünf Wertungsrichter bei 
Gebietsmeisterschaften, Landesmeisterschaf- 
ten, Ligaturnieren der 2. Bundesliga Standard/Latein sowie 
Ranglistenturnieren Jazz und Modern/Contemporary und 
Ligaturnieren der Bundesligen Jazz und 
Modern/Contemporary 

 

 
Sieben oder fünf Wertungsrichter bei 
Gebietsmeisterschaften, Landesmeisterschaf- 
ten, Ligaturnieren der 2. Bundesliga Standard/Latein sowie 
Deutschen Meisterschaften und Ranglistenturnieren Jazz 
und Modern/Contemporary und Ligaturnieren der 
Bundesligen Jazz und Modern/Contemporary 

 
  



 

   

 

Als redaktionelle Anpassung ist I 23.2 zu streichen, da für die Small Groups keine Ranglisten mehr getanzt werden. Die 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft ergibt sich weiterhin durch I 11.7.3 bzw. durch die Teilnahme an der 
vorangestellten Regionalmeisterschaft Small Groups: 

 

Alt Neu 

I 23 (Ranglisten) I23.1 
[...] 
 
23.2 Small Groups 
23.2.1 Aus der Rangliste ergibt sich gem. Bestimmung 
SAS die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft. 
23.2.2 Die Rangliste ergibt sich aus den Ergebnissen der 
Ranglistenturniere seit der letzten Deutschen 
Meisterschaft / dem letzten Deutschland-Pokal 

 
I 23.1 wie bisher (entfällt) 

 

Inkrafttreten 
 

Die Änderung tritt mit Beschlussfassung in Kraft und gilt auch für bereits vergebene Turniere. 
 
  



 

   

 

3. Anpassung der TSO D 5.4. (Aufgaben des Beisitzers) 

In einer der letzten TSO-Änderungen wurde die Kontrolle der Turnierkleidung auf den Beisitzer 
verlagert. Dabei ist ein Bezug auf Anhang 1 eingefügt worden. Da die Kleiderordnung auch in anderen 
Abschnitten der TSO geregelt wird (z.B. in D, I und in Anhang 8) wird beantragt, die Inkonsistenz zu 
bereinigen: 

 

Alt Neu 

D 5 Aufgaben des Beisitzers  

D 5.4 D 5.4 

Der Beisitzer muss die Turnierkleidung gemäß 
Anhang 1 überprüfen. 

Der Beisitzer muss die Turnierkleidung 
überprüfen. 

 

Inkrafttreten 

 
Diese Änderung tritt mit Veröffentlichung in Kraft. 
 


